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Weiterbildungsgesetz
Die Rolle der Organisationen der Weiterbildung

Eine wichtige Frage im neu zu schaffenden Weiterbildungsgesetz ist: Welche Auflagen kann ein staatliches Gesetz Organisationen der Weiterbildung auferlegen? Travail.Suisse vertritt die Meinung: Das Weiterbildungsgesetz kann gegenüber den Organisationen der Weiterbildung keine verbindlichen Forderungen aufstellen. Es kann aber Richtlinien vorgeben oder anregen, die von den Organisationen der Weiterbildung freiwillig angewendet werden können.

Ein grosser Teil der Weiterbildungsleistungen wird von privaten Bildungsträgern angeboten. Zudem hat nach dem Vorschlag von Travail.Suisse für eine Weiterbildungsdefinition der Grosssteil der Angebote einen non-formalen Charakter. Das heisst, das Angebot unterliegt keinen staatlichen Vorgaben. Das muss auch im neuen Weiterbildungsgesetz so bleiben.
Freiheit des Angebots muss gewährleistet bleiben

Ein Weiterbildungsanbieter, der für sein Angebot Abnehmende findet, ist frei, dieses durchzuführen. Einhalten muss er nur die Bestimmungen des Obligationenrechts. Dieses Grundprinzip ist im neuen Weiterbildungsgesetz beizubehalten. Es soll weder die Freiheit der Anbietenden eingeschränkt, noch sollen die non-formalen Angebote durch gesetzliche Vorgaben zu quasi formalen Ausbildungen werden. Letztlich liegt es in der Verantwortung jeder teilnehmenden Person selbst, ob sie ein Weiterbildungsangebot annehmen möchte oder nicht. Der Staat hat hier – mit Ausnahme der Vorgaben über das Obligationenrecht - nichts zu regeln.
Hilfreiche Brücken zum formalen Bildungssystem gesucht
Diese Freiheit löst jedoch nicht jedes Problem. Bei einem Bewerbungsgespräch stellt sich zum Beispiel die Frage: Welchen Wert hat eine besuchte oder abgeschlossene Weiterbildung? Oder im Zusammenhang mit der Validierung von Bildungsleistungen: Kann die vorgewiesene non-formale Weiterbildung im formalen System angerechnet werden oder nicht? Diese Intransparenz gehört zum non-formalen Bildungsbereich. Sie kann letztlich nicht beseitigt werden, ohne dass das non-formale System in ein formales System überführt wird. Das soll aber gerade nicht geschehen. Es stellt sich deshalb die Frage, ob es Brücken zwischen dem non-formalen und dem formalen System wie auch zum Arbeitsmarkt hin gibt.

Die Rolle der nationalen Dachverbände 

Nach Meinung von Travail.Suisse sollen die nationalen Dachverbände der Weiterbildung eine zentrale Rolle im Weiterbildungsgesetz spielen. Der ganze Weiterbildungsbereich ist sehr vielfältig und heterogen. Weiterbildung kann es in jedem Lebensbereich geben: Kultur, Familie, Sport, Arbeit, Religion, Recht, Handarbeit, Politik, Psychologie etc. Der Staat überfordert sich, wenn er meint, er könne über ein Gesetz die verschiedenen Weiterbildungsbereiche regeln. Wichtige Aufgaben soll er den nationalen Dachverbänden der Weiterbildung übergeben. Im Zusammenhang mit den Aufgaben des Bundes haben wir schon ausformuliert, dass der Bund die Dachverbände der Weiterbildung in ihrer Aufgabe der Koordination auf nationaler Ebene unterstützen und - wenn nötig – auch deren Aufbau subventionieren soll. Die Dachverbände haben im Gegenzug verschiedene Aufgaben zu übernehmen.
· Den Informationsaustausch fördern

Zur Entwicklung eines Weiterbildungsbereiches wie auch zur Anpassung an neue Gegebenheiten haben die Dachverbände den Informationsaustausch wie auch den Wissenstransfer unter den Anbietern zu fördern. Zudem sind sie auch aufgerufen, die Kommunikation mit der Gesellschaft zu suchen. 
· Die Lesbarkeit von Kursbestätigungen erhöhen
Der Bildungspass des SVEB geniesst zu Recht ein hohes Ansehen. Viele Kursbesucherinnen und –besucher legen am Schluss eines Kurses den Bildungspass der Kursleitung vor, um eine Kursbestätigung zu erhalten. Die Lesbarkeit des Bildungspasses in Bezug auf den Wert eines Kurses ist allerdings begrenzt. Diesbezüglich sind im Weiterbildungsbereich Fortschritte zu erzielen. Nach Meinung von Travail.Suisse ist es eine Aufgabe der Dachverbände der Weiterbildung, Vorgaben in Bezug auf Weiterbildungsbestätigungen zu machen. 
· Eine Kultur der Qualität entwickeln

Eine zentrale Aufgabe der Dachverbände in ihren Bereichen ist es, eine Kultur der Qualität zu entwickeln. Diese Kultur muss nicht in jedem Bereich gleich aussehen, sondern sie soll gerade die bereichsspezifischen  Elemente ernst nehmen. Wichtig ist aber, dass mögliche Teilnehmende sich unkompliziert über die „Qualitätskultur“ informieren können.

· Förderung der Aus- und Weiterbildung der Ausbildner
Jeder Bereich ist auch angewiesen auf qualifizierte Ausbildner. Dachverbände sorgen sich um die Förderung der Aus- und Weiterbildung der Ausbildner.

· Anstoss von nationalen Projekten

Eine Aufgabe der Dachverbände kann es auch sein, nationale Projekte anzustossen und in Zusammenarbeit mit den Anbietern umzusetzen. 

Die Freiheit der Anbieter

Vom Weiterbildungssystem her ist es klar, dass jeder Anbieter unabhängig von den Dachverbänden agieren kann. Er kann sich aber auch in dieses System einklinken und damit die Transparenz seines Angebots erhöhen. Das ist vor allem wichtig für die Teilnehmenden, für die der Besuch eines Weiterbildungsangebotes auch einen Wert auf dem Arbeitsmarkt oder im Rahmen des formalen Bildungssystems haben soll.  
Aus diesen Überlegungen ergeben sich folgende gesetzliche Regelungen im Hinblick auf die Organisationen der Weiterbildung und den Bund:

	Die Massnahmen der Organisationen der Weiterbildung zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

a. die Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten 
b. die Koordination eines Weiterbildungsbereiches über nationale Dachverbände. 


	Über die Gewährung von Unterstützungsbeiträgen für den Aufbau von nationalen Dachverbänden und für die Erfüllung der Aufgabe der Koordination durch die nationalen Dachverbände entscheidet das Bundesamt. 

Der Bundesrat legt diesbezüglich die Kriterien fest.


Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik Travail.Suisse 
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1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Grundsatz

Die Weiterbildung ist eine Aufgabe von Bund, Kantonen, der Wirtschaft und der Organisationen der Weiterbildung.

Art. 2 Definition

1 Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz umfasst jene Art von Bildung, welche lernzielorientiert ab dem 18. Lebensjahr ausserhalb der beruflichen Grundbildung und der Hochschulbildung im engeren Sinn stattfindet. 

Art. 3 Ziele

1 Dieses Gesetz fördert 

a. das lebenslange Lernen für alle

b. die Qualität der Weiterbildung

c. die Koordination und Transparenz in der Weiterbildung

d. die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung.
2 Es regelt die Aufgabenteilung unter den Partnern nach Art. 1.

2. Kapitel: Die Aufgaben der Partner nach Art. 1

Art. 4 Bund

1 Die Massnahmen des Bundes zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

a. die Einsetzung einer Weiterbildungskommission

b. die finanzielle Unterstützung der Dachverbände der Weiterbildung in ihrer Aufgabe der Koordination auf nationaler Ebene. Der Bund kann auch den Neuaufbau neuer nationaler Strukturen unterstützen. 
c. die Schaffung eines Projektfonds zur Finanzierung von Weiterbildungsprojekten, welche im Zusammenhang stehen mit den Förderbereichen nach Art. 3.1.
d. ….
2 In Bezug auf den Projektfonds gelten folgende Regeln:

a. Über die Verwendung der Gelder entscheidet das Bundesamt auf Antrag der Weiterbildungskommission.

b. Der Bundesrat legt die Kriterien für die Gewährung der Projektbeiträge fest. 
3 Über die Gewährung von Unterstützungsbeiträgen für den Aufbau von nationalen Dachverbänden und für die Erfüllung der Aufgabe der Koordination durch die nationalen Dachverbände entscheidet das Bundesamt. 

a. Der Bundesrat legt diesbezüglich die Kriterien fest

Art. 5 Kantone

1 Die Massnahmen der Kantone zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

a. die Koordination der verschiedenen Bereiche der Weiterbildung auf kantonaler Ebene

b. die Abgabe von Bildungsgutscheinen an ausgewählte Zielgruppen.

2 Bildungsgutscheine erhalten

a. wenig qualifizierte Personen und Personen aus bildungsfernen Schichten
b. Personen mit Schwierigkeiten in Bezug auf die Grundkompetenzen 

c. Personen, die nach einer Phase, in der sie ihre Berufstätigkeit aufgegeben haben, den Wiedereinstieg suchen.

3 Die Höhe des Bildungsgutscheins ist abhängig von den wirtschaftlichen Möglichkeiten des Empfängers/der Empfängerin.

Art. 6 Wirtschaft

1 Die Massnahmen der Wirtschaft zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

a. die Finanzierung von mindestens drei Tagen obligatorischer Weiterbildung für alle Arbeitnehmenden.

b. …..

2 Die Umsetzung des Obligatoriums erfolgt

a. im gegenseitigen Gespräch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

b. in unterschiedlichen Lernformen.

3 Die Weiterbildung wird unter Angabe der Lernziele und der neu erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen bestätigt.

4 Die Einhaltung des Obligatoriums wird stichprobenartig durch die Revision überprüft.
Art. 7 Organisationen der Weiterbildung

1Die Massnahmen der Organisationen der Weiterbildung zur Erreichung der Ziele nach Art. 3.1 umfassen

a. die Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten
b. die Koordination eines Weiterbildungsbereiches über nationale Dachverbände.
Kapitel 3: Grundfinanzierungen

Art. 8 Grundfinanzierungen durch den Bund
1Der Bund 

a. beteiligt sich an der Finanzierung von Bildungsgutscheinen für Personen gemäss Art. 5.2. 
